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EINLADUNG ZUR 
ORDENTLICHEN HAUpTVERSAMMLUNG
DER DIC ASSET AG, FRANKFURT AM MAIN

Mittwoch, 2. Juli 2014, 10:00 Uhr
Deutsche Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main

ISIN: DE 000A1X3XX4

(WKN: A1X3XX)
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Einberufung der Hauptversammlung 

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 2. Juli 2014, 10:00 Uhr, in der Deutschen
Nationalbibliothek, Vortragssaal, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, stattfindenden ordent -
lichen Hauptversammlung ein.

I) Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIC Asset AG und des gebilligten Kon-
zernabschlusses zum 31. Dezember 2013, des zusammengefassten Lage- und Konzernla-
geberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 sowie des erläutern-
den Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB

Die zu punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dic-
asset.de/hauptversammlung/ eingesehen werden. Gleiches gilt für den Vorschlag des Vor-
stands für die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Unterlagen werden auch in der Hauptver-
sammlung am 2. Juli 2014 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Es ist keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der Auf-
sichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach
§§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die
Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat,
liegen nicht vor. Über die Verwendung des Bilanzgewinns wird zu punkt 2 der Tagesordnung
Beschluss gefasst.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2013 ausgewiesenen Bilanz-
gewinn der DIC Asset AG in Höhe von EUR 25.989.345,42 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35 je Stückaktie
auf das dividendenberechtigte Grundkapital
von EUR 68.577.747,00, eingeteilt in 68.577.747 Stückaktien EUR 24.002.211,45

Vortrag auf neue Rechnung EUR 1.987.133,97

Bilanzgewinn EUR 25.989.345,42
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Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In diesem Fall wird von Vorstand und
Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur
Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von EUR 0,35 je divi-
dendenberechtigter Stückaktie vorsieht. Die Anpassung wird dabei wie folgt durchgeführt:
Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme
vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern
sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividendensumme erhöht,
vermindert sich der auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2013 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
2013 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2013

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2013 Entlastung zu erteilen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 und
des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des prüfungsausschusses, vor, zu
beschließen: 
a) Die Rödl & partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,

Nürnberg, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2014 gewählt. 

b) Die Rödl & partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Nürnberg, wird zum prüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2014 gewählt.

II) Weitere Angaben zur Einberufung

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 12 der
Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich recht-
zeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben.

Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der
Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptver-
sammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens am 

Mittwoch, den 25. Juni 2014, 24:00 Uhr (Eingang),

unter der nachfolgend genannten Adresse zugehen:

DIC Asset AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 21 027 288
E-Mail: namensaktien@haubrok-ce.de

Freie Verfügbarkeit der Aktien und Umschreibungen im Aktienregister

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im
Aktienregister eingetragen ist. Daher ist für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem
Teilnahmeberechtigten in der Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte der Stand des
Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Bitte beachten Sie, dass aus arbeits-
technischen Gründen im Zeitraum vom Ablauf des 25. Juni 2014, 24:00 Uhr (sogenanntes Techni-
cal Record Date), bis zum Ablauf des Tages der Hauptversammlung keine Umschreibungen im
Aktienregister vorgenommen werden (sogenannter Umschreibestopp). Der Stand des Aktienre-
gisters am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Stand am 25. Juni 2014, 24:00 Uhr. 

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert.
Aktionäre können deshalb auch nach erfolgter Anmeldung und trotz des Umschreibestopps über
ihre Aktien weiterhin frei verfügen. Jedoch können Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsan-
träge nach dem 25. Juni 2014 bei der Gesellschaft eingehen, Teilnahmerechte und Stimmrechte
aus diesen Aktien nur dann ausüben, wenn sie sich insoweit von dem noch im Aktienregister ein-
getragenen Aktionär bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. Sämtliche
Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden
daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen.
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht
in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen
sind die Eintragung im Aktienregister und eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung
nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform. Für die Bevollmächtigung von
Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder einer anderen diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10
i.V.m. §  125 Abs.  5 AktG gleichgestellten person oder Institution sowie den Widerruf oder den
Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden
gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden person oder Insti-
tution wegen einer von ihr möglicherweise geforderten Form der Vollmacht sowie über das Ver-
fahren der Vollmachterteilung abzustimmen.

Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegen-
über der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten
Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht
am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nach-
weises der Bevollmächtigung per post, per Telefax oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bie-
tet die Gesellschaft folgende Adresse an: 

DIC Asset AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 21 027 288
E-Mail: namensaktien@haubrok-ce.de

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Ertei-
lung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht
kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt
werden. Wir bitten unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der Bevollmächtigung und den
Widerruf von Vollmachten, soweit diese postalisch oder per Telefax übermittelt werden, bis

Dienstag, den 1. Juli 2014, 24:00 Uhr (Eingang),

der Gesellschaft zu übermitteln. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, wird den Aktionären
mit der Einladung übersandt und befindet sich auch auf der Eintrittskarte. Ein solches Formular
steht ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dic-asset.de/hauptver-
sammlung/ zum Download zur Verfügung. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine person, so
kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
bereits vor der Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktio-
näre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen
möchten, müssen nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktienregister eingetragen sein und
sich rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden aus.
Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird mit der Einladung übersandt. Ein
solches Formular steht ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dic-
asset.de/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Text-
form übermittelt werden.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptver-
sammlung bevollmächtigen möchten, werden gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spä-
testens bis 

Dienstag, den 1. Juli 2014, 24:00 Uhr (Eingang),

postalisch, per Telefax oder per E-Mail an folgende Adresse zu übermitteln: 

DIC Asset AG
c/o Haubrok Corporate Events GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München
Telefax: +49 89 21 027 288
E-Mail: namensaktien@haubrok-ce.de

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktienregis-
ter eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben sowie zur
Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
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Rechte der Aktionäre

 Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den
Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung
(wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also
spätestens bis

Sonntag, den 1. Juni 2014, 24:00 Uhr (Eingang),

zugehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse zu richten:

DIC Asset AG
Vorstand
Neue Mainzer Straße 20 • MainTor
60311 Frankfurt am Main

Im Übrigen wird auf die Voraussetzungen des § 122 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 3 AktG und §§ 142 Abs.
2 Satz 2 sowie 70 AktG verwiesen.

 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Aktionäre können in der Hauptversammlung Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten punkt der Tagesordnung stellen sowie Vorschläge zur
Wahl des Abschlussprüfers machen. Vor der Hauptversammlung sind Gegenanträge und Wahl-
vorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich an folgende Adresse zu richten:

DIC Asset AG
Investor Relations
Neue Mainzer Straße 20 • MainTor
60311 Frankfurt am Main
Telefax: +49 69 94 54 85 8 - 9399
E-Mail: ir@dic-asset.de

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des
Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/ zugänglich, wenn ihr die
Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der
Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens
bis

Dienstag, den 17. Juni 2014, 24:00 Uhr (Eingang),

unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge
werden nicht berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaft
unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag
zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die
Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-
samt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprü-
fers gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären
brauchen jedoch nicht begründet zu werden und eine Veröffentlichung kann außer in den in § 126
Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, aus-
geübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesell-
schaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung
finden, wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden.

 Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in der Hauptversammlung mündlich gestell-
tes Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genann-
ten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht
unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 13 Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. 
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Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Den Aktionären sind die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung auf der Inter-
netseite der Gesellschaft unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/ zugänglich. Weiter-
gehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131
Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls unter http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
EUR  68.577.747,00 und ist in 68.577.747 Stammaktien (Stückaktien) eingeteilt, die jeweils ein
Stimmrecht vermitteln. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung beträgt damit 68.577.747.

Frankfurt am Main, im Mai 2014
DIC Asset AG 
– Der Vorstand –
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Deutsche
Nationalbibliothek

Anfahrt zur Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, Frankfurt am Main

MIT öFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN:
Vom Hauptbahnhof mit U-Bahnlinie U5 in Richtung preungesheim bis Haltestelle Deutsche
 Nationalbibliothek.

MIT DEM pKW:
Von Norden/Süden (A5) oder Westen (A66): Nordwestkreuz Richtung Miquelallee bis Autobahn -
ende, auf dem Alleenring der Beschilderung Fulda/Hanau folgen. An der 3. Kreuzung rechts in die
Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen, nach ca. 20 Metern in die Tiefgarage der
Deutschen Nationalbibliothek fahren (kostenpflichtig, übernimmt DIC Asset AG).

Von Osten (A3): Am Offenbacher Kreuz auf A661 Richtung Bad Homburg. Anschlussstelle 
Frankfurt-Eckenheim, Abfahrt Berkersheim Richtung Stadtmitte, ca. 4 km geradeaus. Die große
Kreuzung Alleenring überqueren, nach ca. 20 Metern in die Tiefgarage der Deutschen 
Nationalbibliothek fahren (kostenpflichtig, übernimmt DIC Asset AG).


